
SCHRITT 1: 

ZULASSUNG 

ZUR PRÜFUNG (§7)

an 

SCHRITT 2 : 

ANNAHME DER 

DISSERTATION (§9)

Start Vorbereitungen für 

Disputation (Thesen!)

SCHRITT 3: 

MÜNDLICHE PRÜFUNG 

(§10)

SCHRITT 4: 

VERÖFFENTLICHUNG (§13)

Veröffentlichung der 

Dissertation 

+ Bereitstellung gedruckter 

Exemplare 

Frist: 1 Jahr nach Feststellung 
der Gesamtnote 

(Fristverlängerung um max. 6 
Monate möglich)

Schriftliche Benachrichtigung 

bzgl. Zulassung zur Prüfung

durch den PA 

Ggf. Beseitigung von 

Mängeln und Neuvorlage

Frist: 2 Jahre

Bekanntgabe und Auslegen der 

Dissertation und Gutachten 

im Rektorat

Frist: 4 Wochen in VL-Zeit; 
6 Wochen in VL-freien Zeit

Bei Ablehnung: 

Beendigung des 
Promotionsverfahrens; einmalige 
Möglichkeit zur Einreichung einer 

neuen Dissertation 

+ Möglichkeit zur Einsichtnahme 
in Gutachten und 

Stellungnahmen bei Fakultät 

Frist: 1 Jahr zur Einsichtnahme

Bei Annahme unter Vorbehalt:

umgehende Benachrichtigung 
und Aufforderung, sich mit 

Gutachter/innen in Verbindung 
zu setzen

Bei Annahme:

Weiter mit Schritt 3

Mündliche Prüfung 

(Disputation)

(hochschulöffentlich; 
Dauer: 90 Minuten) 

Direkt im Anschluss: 

Nichtöffentliche Sitzung der PK 

zur Notenfindung + 

Ergebnismitteilung an 

Kandidaten/in

Bei Nichtbestehen der 

mündlichen Prüfung:

Einmalige Möglichkeit der 
Wiederholung unter Vorlage 

neuer Thesen 

Frist: 18 Monate

+ Möglichkeit zur Einsichtnahme 
in Gutachten und 

Stellungnahmen bei Fakultät

Frist: 1 Jahr zur Einsichtnahme

Bei Bestehen der 
mündlichen Prüfung:

Schriftlicher Bescheid über 
Erbringen aller 

Promotionsleistungen außer 
Veröffentlichung und über 

Gesamtnote durch 
Vorsitzende/n des PA

+ Möglichkeit zur 
Einsichtnahme in Gutachten und 

Stellungnahmen bei Fakultät 

Frist: 1 Jahr zur Einsichtnahme

Weiter mit Schritt 4

Keine fristgerechte 

Veröffentlichung:

Erlöschen aller durch 
Promotion erworbenen 

Rechte
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Vorsitzende:n des  PA

SCHRITTE ZUM ENDE DER PROMOTION
VORAUSSETZUNGEN:

 AN  DER ZUSTÄNDIGEN FAKULTÄT ALS  DOKTORAND:IN ANGENOMMEN (§6)
 DISSERTATION  FERTIG GESTELLT

Bestellung zweier

  Gutachter/innen

durch  den  PA

Frist: 4 Monate für Gutachten 
(bei Überschreitung ggf. Bestellung

einer:s anderen Gutachter:in)

Ggf.  Bestellung eines/r

  Drittgutachter/in
(bei Uneinigkeit der Gutachter)

  durch Vorsitzende:n des PA

Frist:  3 Monate für Gutachten

Schriftlicher Bescheid über 

Annahme/Ablehnung der 

Dissertation

durch Vorsitzende:n des PA

  Bestellung der 

Prüfungskommission (PK)

für  die mündliche Prüfung durc

Vorsitzende:n des PA  +
Terminfestsetzung

Frist: Termin für  Prüfung  mind. 
Wochen  später,  spätestens 
nachfolgendes Semester

Einladung zur mündlichen

  Prüfung

durch Vorsitzende:n der  PK

Frist:  4 Wochen vor mündl.
  Prüfung

Schriftliche Einreichung der

  Thesen

bei Vorsitzendem:r  der  PK

Frist:  14 Tage vor mündl.
  Prüfung

Persönliche Aushändigung der

  Promotionsurkunde (§14)

  durch  Dekan:in

Frist: 1 Monat nach
Veröffentlichung

  + Berechtigung zum Führen des

akademischen Grades Doktor/ in

Schriftlicher Antrag* auf

  Zulassung zur  Prüfung

* Antragsstellung über 
Promovierendenportal Docata 
(docata.ph-heidelberg.de)

Anmerkungen:

 Aufgaben, die von  dem:der 

Doktorand:in übernommen 

werden müssen, sind  durch  ein  !
markiert

 Beachten  Sie Fristen  &  die 

Vorgaben Ihrer 

Promotionsordnung!

 Detailliertere Informationen 

entnehmen Sie bitte der für Sie

gültigen Promotionsordnung

Abkürzungen:

PA  –  Promotionsausschuss der

  Fakultät (§2)

PK  –  Prüfungskommission (§10, Abs.

  3)


